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Antwort 
der Bundesregierung 

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Valerie Wilms, Matthias Gastel, 
Stephan Kühn (Dresden), weiterer Abgeordneter und der Fraktion  
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Drucksache 18/6231 – 

Sogenanntes Dezemberfieber bei Verkehrsprojekten 

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r  

Im Bundeshaushalt können die Mittel zwischen bestimmte Posten verschoben 
werden. Einzelne Titel oder Kapitel sind gegenseitig deckungsfähig, damit zur 
Verfügung stehende Mittel, die bis zum Jahresende für ein bestimmtes Projekt 
nicht ausgegeben werden können, für ein anderes Projekt zur Verfügung gestellt 
werden. Dies ist im Haushalt mit einem entsprechenden Vermerk versehen. Da-
mit Gelder nicht in den allgemeinen Bundeshaushalt zurückfließen, werden 
beim sogenannten Dezemberfieber zum Jahresende Restmittel neu verteilt. Im 
Verkehrsetat kann zum Beispiel zwischen Erhalt und Neubau von Straßen ver-
schoben werden; auch Mittel für Wasserstraßen können im Straßenbau verwen-
det werden. Das führt zu Verzerrungen und Intransparenz. Vom Parlament be-
schlossene Prioritäten bei Investitionen in Verkehrswege können durch das 
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur erheblich verändert 
werden. Seit Jahren können zum Beispiel die Pläne für den Kombinierten Ver-
kehr genauso wenig realisiert werden, wie zahlreiche Schienenwegeprojekte  
oder Vorhaben von Auftragsverwaltungen bei Bundesfernstraßen. Die Koali-
tion der Fraktionen der CDU/CSU und SPD hatte sich vorgenommen, dem „De-
zemberfieber“ entgegenzuwirken. Seit dem Jahr 2014 können die Mittel für In-
vestitionen in Verkehrswege ins nächste Haushaltsjahr übertragen werden. Es 
ist jedoch fraglich, ob sich damit an der Praxis des „Dezemberfiebers“ etwas 
geändert hat, da die Restmittel nicht innerhalb eines laufenden Projektes ins 
nächste Jahr übertragen werden müssen, sondern das Bundesverkehrsministe-
rium zentral darüber entscheidet, was im Folgejahr mit dem übrig gebliebenen 
Geld geschieht. 

1. In welcher Höhe konnten Mittel für Verkehrsinfrastrukturbaumaßnahmen in 
den Jahren 2012, 2013, 2014 und 2015 bis zum Jahresende nicht verausgabt 
werden (bitte tabellarisch für jedes Projekt aufführen nach Bauträger bzw. 
beim Straßenbau nach jeweiliger Landesauftragsverwaltung, Gesamtkosten, 
für das Haushaltsjahr zur Verfügung gestellte Mittel und nicht verausgabte 
Restmittel)? 
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2. In welcher Höhe wurden nicht verausgabte Restmittel aus Verkehrsinfra-
strukturbaumaßnahmen in den Jahren 2012, 2013, 2014 und 2015 in andere 
Verkehrsinfrastrukturbaumaßnahmen übertragen (bitte tabellarisch für jedes 
Projekt aufführen nach Bauträger bzw. beim Straßenbau nach jeweiliger 
Landesauftragsverwaltung, Gesamtkosten und zur Verfügung gestellte Mit-
tel)? 

Wegen ihres Sachzusammenhangs werden die Fragen 1 und 2 gemeinsam beant-
wortet und auf die Verkehrsinfrastrukturbaumaßnahmen der Verkehrsträger 
Schiene, Straße und Wasserstraße konzentriert. 

Anmerkung: Für das Jahr 2015 liegen derzeit noch keine validen Daten vor. 

Bereich Schiene: 

Es wird auf die Anlage 1 verwiesen. 

Die Übersicht enthält alle Maßnahmen, die in der Anlage 2 zum Kapitel 1222 des 
Bundeshaushalts 2014 (Bedarfsplan) enthalten sind. Bei grau hinterlegten Fel-
dern war das jeweilige Vorhaben 2012 bzw. 2013 noch nicht in der Anlage 2 zum 
Kapitel 1222 des betreffenden Bundeshaushalts enthalten (zwischenzeitlich neu 
begonnenes Vorhaben). 

Die Ist-Angaben sind nur vorläufig. Endgültige Ist-Zahlen liegen erst nach Ab-
schluss der nachlaufenden Verwendungsprüfung durch das Eisenbahn-Bundes-
amt vor. 

Nicht verausgabte Restmittel im Bedarfsplan stehen weiterhin zur Verfügung. 

Im Bereich der LuFV fließen die Haushaltsmittel wie vertraglich vereinbart ab; 
es finden keine Übertragungen und Umschichtungen statt. 

Bereich Straße: 

Es wird auf die Anlage 2 verwiesen. 

Da es bei den Bundesfernstraßenmitteln in den Jahren 2012 bis 2014 in Summe 
keine Ausgabenreste gab, fanden keine Übertragungen statt. 

Bereich Wasserstraße: 

Es wird auf die Anlage 3 verwiesen. 
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Die Tabelle stellt die Verfügungsrahmen der Haushaltsjahre 2012 bis 2015 und die Ist-

Ausgaben der Haushaltsjahre 2012 bis 2014 in Mio. € je Land dar. 

Land 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 

VR Ist VR Ist VR Ist VR 

BW 741,0 812,9 813,2 806,8 784,6 809,1 686,5 

BY 947,2 1.130,7 1.101,3 1.241,0 1.068,0 1.215,5 1.060,7 

BE 69,5 55,6 98,0 48,4 117,5 105,0 150,7 

BB 268,6 283,8 265,8 279,0 257,5 283,1 245,0 

HB 48,3 37,0 36,8 29,6 26,2 63,1 65,2 

HH 143,0 155,5 146,2 145,1 130,8 141,7 129,7 

HE 628,2 702,7 669,9 716,4 691,3 711,3 818,9 

MV 155,4 162,4 163,8 182,6 168,2 209,3 164,9 

NI 580,2 643,9 625,3 705,1 601,5 682,4 558,3 

NW 881,6 896,6 923,7 883,5 865,8 969,2 884,6 

RP 426,0 471,6 465,4 505,8 428,9 437,8 420,6 

SL 95,5 87,5 101,9 93,5 98,1 92,2 102,4 

SN 252,2 300,1 228,7 266,8 221,8 233,5 216,2 

ST 203,3 221,4 209,6 232,7 201,3 211,2 212,4 

SH 190,1 196,1 187,0 199,1 180,1 184,3 175,1 

TH 288,5 273,6 282,8 289,9 229,8 228,9 186,6 

BMVI Anlage 2 - Straße
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Infrastrukturmaßnahmen an Bundeswasserstraßen Anlage 3

- Vergleich der Sollansätze mit den Ist-Ergebnissen

Soll 2012 Ist 2012 Soll 2013 Ist 2013 Soll 2014 Ist 2014

Erhaltung der verkehrlichen Infrastruktur 200.661 210.309 202.000 220.918 201.992 256.447

Ersatz-, Aus- und Neubaumaßnahmen, davon

- Maßnahmen am Nord-Ostsee-Kanal 25.000 30.540 35.000 26.139 40.000 27.008

- Maßnahmen an der Unter- und Außenelbe 26.000 19.641 27.000 1.444 26.000 -629

- Maßnahmen an der Ostsee 4.000 1.786 5.000 945 9.000 1.276

- Maßnahmen an der Nordsee 21.000 25.731 24.500 17.986 37.000 12.043

- Maßnahmen an der Außen- und Unterweser (einschl. Nebenflüsse) 26.000 2.584 43.000 973 18.000 519

- Maßnahmen am Mittellandkanal und am Elbe-Seitenkanal 34.000 26.465 40.000 42.890 30.000 15.140

- Maßnahmen an der Mittel- und Oberweser (einschl. Quell- und Nebenflüsse) 21.000 16.885 17.000 6.313 28.000 9.783

- Maßnahmen an der Dortmund-Ems-Kanal Nordstrecke 17.000 17.341

- Maßnahmen an der Dortmund-Ems-Kanal Südstrecke einschl. Haltung 
Henrichenburg 20.200 38.012

- Maßnahmen am Wesel-Datteln-Kanal 9.000 4.887

- Maßnahmen am Datteln-Hamm-Kanal 14.800 4.060

- Maßnahmen am Rhein-Herne-Kanal einschl. Ruhrwasserstraße 6.000 1.410

- Maßnahmen am Rhein 54.000 45.621 47.000 43.967 49.000 32.057

- Maßnahmen an Mosel, Saar, Lahn 18.000 22.538 16.000 9.110 13.000 11.091

- Maßnahmen am Neckar 20.000 16.386 32.000 18.260 40.000 21.157

- Maßnahmen am Main 53.000 39.004 40.000 21.917 30.000 13.600

- Maßnahmen an der Donau und am Main-Donau-Kanal 47.000 35.831 45.000 27.036 40.000 31.492

- Projekt 17 Verkehrsprojekt Deutsche Einheit (Bundes-wasserstraßenverbindung 
Rühen - Magdeburg - Berlin) 72.000 64.478 68.000 66.798 92.000 56.613

- Maßnahmen an der Mittel- und Oberelbe an der  Saale und an der Unteren Havel-
WStr. Von Plaue bis zur Mündung 11.000 6.664 10.000 6.900 7.000 6.515

- Maßnahmen am Elbe-Lübeck-Kanal und 
an der Müritz-Elde-WStr. 11.000 7.057 10.000 5.966 12.000 9.589

- Maßnahmen an der Havel-Oder-WaStr., der Oberen Havel-WaStr. sowie am Havel-
Kanal nördlich Wustermark 66.000 37.366 63.000 50.255 62.000 43.627

- Maßnahmen an der Spree-Oder-WaStr. einschl. Berliner WaStr. und Nebengewässer 
sowie an der Oder 6.000 5.637 2.500 6.225 5.000 3.269

Baukostenzuschüsse der Europäischen Union 0 4.901 0 5 0 3.747

0 4.097 0 3.059 0 1.121

795.661 669.604 802.000 629.689 806.992 621.175

1.000 € 1.000 € 1.000 €
Bezeichnung der Maßnahme

46.08380.000 52.58375.000

1.000 €

Summen

Baukostenzuschüsse des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung

1.000 €1.000 €
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